[image: image1.wmf][image: image2.wmf][image: image3.wmf][image: image4.wmf][image: image5.wmf]


2

	Sitzung Vom 15. september 2011

	Archiv 14.B
	Pflegebeitragsverordnung

Aufhebung per 01.01.2012

	
	Antrag an die Gemeindeversammlung

	
	


Die Vorlage in Kürze

Die Gemeindeversammlung hat am 26. Januar 2009 eine Pflegebeitragsverordnung erlassen und diese per 1. April 2009 in Kraft gesetzt. Damit wurde eine kommunale Rechtsgrundlage geschaffen, um Personen mit Wohnsitz in Uetikon am See den Aufenthalt im Alters- und Pflegeheimen Abendruh und im Haus Wäckerling finanziell zu sichern. Die Zusicherung von Beiträgen ist an Einkommens- und Vermögenslimiten gebunden. Seit der Inkraftsetzung der Pflegebeitragsverordnung wurden insgesamt sieben Gesuche eingereicht. Beiträge wurden nicht ausbezahlt, weil die Gesuchstellenden die Kriterien für einen Beitrag nicht erfüllten.

Auf den 1. Januar 2011 ist gesamtschweizerisch eine neue Kostenregelung bei der Pflegefinanzierung in Kraft getreten. Im Kanton Zürich müssen Heimbewohnerinnen und ‑bewohner maximal CHF 21.60 pro Tag an die Pflegekosten bezahlen. Die restlichen Kosten für die Pflege haben die Krankenversicherungen und die Gemeinden zu bezahlen. In Uetikon am See belaufen sich die Kostenbeteiligungen im laufenden Jahr gesamthaft auf schätzungsweise CHF 1.0 Mio. Die Pflegebeitragsverordnung der Gemeinde Uetikon am See kann aufgehoben werden, weil die übergeordnete Gesetzgebung von Bund und Kanton den Heimaufenthalt von pflegebedürftigen Personen finanziell sichert und für eine kommunale Regelung keine Nachfrage besteht. 

Ausgangslage

Die Gemeinde Uetikon betreibt kein eigenes Pflegeheim. Damit die Gemeinde ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommt, wurden mit den privaten Heimen Abendruh und Haus Wäckerling Leistungsvereinbarungen abgeschlossen. Die beiden Heime verpflichten sich, Uetiker Einwohnerinnen und Einwohner aufzunehmen, zu betreuen und zu pflegen. 

Mit der am 26. Januar 2009 von der Gemeindeversammlung erlassenen Pflegebeitragsverordnung sollte sichergestellt werden, dass alle Uetikerinnen und Uetiker den Aufenthalt in einem Pflegeheim finanzieren können. Das erschien damals sinnvoll und richtig, weil die Gemeinde bei den privaten Heimbetreibern keinen Einfluss auf die Tarifgestaltung nehmen konnte. 

In der Pflegebeitragsverordnung wurde der Bezug von Beiträgen an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gekoppelt. Bei Einzelpersonen durfte das steuerbare Einkommen CHF 80‘000 nicht übersteigen und das steuerbare Vermögen musste weniger als CHF 300‘000 betragen. Bei Paaren betragen die Limiten CHF 160‘000 (Einkommen) und CHF 800‘000 (Vermögen).
Bisherige Erfahrungen

Seit dem Inkrafttreten der Pflegebeitragsverordnung am 1. April 2009 sind sieben schriftliche Gesuche eingereicht worden. Bei fünf Gesuchstellenden ist ein Anspruch auf Zusatzleistungen zur AVH/IV ermittelt worden. Der Anspruch auf Zusatzleistungen geht dem Anspruch auf Leistungen aus der Pflegebeitragsverordnung vor. Mit den Zusatzleistungen zur AHV konnten die von den Bewohnerinnen und Bewohnern zu tragenden Pflege- und Betreuungskosten gedeckt werden. Bei den weiteren Gesuchen wurden die Vermögenslimiten überschritten, so dass keine Beiträge ausgerichtet werden konnten. Neben den schriftlichen Gesuchen sind einige mündliche Anfragen bearbeitet worden.

Die geringe Zahl eingereichter Gesuche zeigt, dass die Pflege- und Betreuungskosten in einem Heim in der Regel mit Zusatzleistungen zur AHV finanziert werden können. Sowohl in der Abendruh als auch im Haus Wäckerling liegen Informationen zur Uetiker Pflegebeitragsverordnung auf und Personen, die sich für einen Heimaufenthalt anmelden, erhalten die Verordnung von den Heimbetreibern. 

Neue Pflegefinanzierung

Anfang 2011 sind das Bundgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung sowie das kantonale Pflegegesetz in Kraft getreten. Die neuen gesetzlichen Bestimmungen sehen vor, dass Pflegeheime, die von einer oder von mehreren Gemeinden betrieben werden oder von diesen mit dem Betrieb beauftragt sind, den Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen in Rechnung stellen dürfen. Die Grundsätze der Kostenaufteilung zwischen Krankenversicherern, Heimbewohnerinnen und ‑bewohnern sowie der öffentlichen Hand wurden auf eidgenössischer Ebene festgehalten. Die Ausführungsbestimmungen im Kanton Zürich sehen vor, dass Heimbewohnerinnen und Heimbewohner maximal CHF 21.60 pro Tag an die Pflegekosten bezahlen müssen. Die restlichen Kosten haben die Krankenversicherungen und die Gemeinden zu bezahlen. Der Kanton beteiligt sich an diesen Kosten ab 2012 nicht mehr, übernimmt jedoch die vollen Kosten für die Spitalfinanzierung.

Die neuen gesetzlichen Bestimmungen verpflichten die Gemeinden nicht nur, bedarfsgerechte Pflegeangebote bereitzustellen, sondern für ihre pflegebedürftigen Einwohnerinnen und Einwohnern finanziell einzustehen. Diese Verpflichtung gilt im Übrigen nicht nur für Bewohnerinnen und Bewohnern von kommunalen Heime, sondern für alle  Personen mit Wohnsitz in Uetikon am See, die stationär gepflegt werden. Im Voranschlag 2011 sind für die Beteiligung an den Pflegekosten bei Heimaufenthalten 500‘000 Franken eingestellt. Die mutmasslichen Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 1.0 Mio. Franken. Die Gemeinde leistet damit einen namhaften Beitrag an die Pflegekosten von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern. 

Leistungsvereinbarungen erhalten

Die kantonale Verordnung über die Pflegeversorgung verlangt von den Gemeinden die Erstellung eines umfassenden Versorgungskonzepts. Das Konzept muss neben einem bedarfsgerechten Leistungsangebot die Nahtstellen zwischen ambulanter und stationärer Pflegeversorgung sowie zwischen Pflege- und Akutversorgung (Spitäler) berücksichtigen. Die bestehenden Leistungsvereinbarungen mit dem Alters- und Pflegeheim Abendruh sowie dem Haus Wäckerling sind wesentliche Pfeiler des Uetiker Versorgungskonzepts und bleiben, möglicherweise in angepasster Form, bestehen. Damit wird die Versorgungssicherheit für die Uetiker Einwohnerinnen und Einwohner langfristig gewährleistet. Mit der Aufhebung der Pflegebeitragsverordnung entfällt einzig der Anspruch auf Gemeindebeiträge an die Betreuungskosten - für diese besteht jedoch aufgrund der Erfahrungen seit dem Inkrafttreten der Verordnung keine Notwendigkeit. 


Schlussbemerkung

Die Neuordnung der Pflegefinanzierung auf eidgenössischer und kantonaler Ebene stellt sicher, dass Personen mit kleinem Einkommen und geringem Vermögen durch den Heimaufenthalt nicht in eine wirtschaftliche Notlage geraten. Heimbewohnerinnen und Heimbewohner müssen sich mit maximal CHF 21.60 pro Tag an den Pflegekosten beteiligen. Die Erfahrungen mit der Pflegebeitragsverordnung zeigen, dass in Uetikon am See für die zusätzliche finanzielle Absicherung von Pflege- und Betreuungskosten beim Heimaufenthalt kaum eine Nachfrage besteht. Sollte trotz neuer Pflegefinanzierung im Einzelfall eine wirtschaftliche Notlage entstehen, stellen Hilflosenentschädigung und AHV-Zusatzleistungen sicher, dass niemand aufgrund seiner finanziellen Situation auf eine angemessene Pflege oder Betreuung im Alter verzichten muss. 

Unter Berücksichtigung der Entwicklung sowie den Erfahrungen in den letzten 2 ½ Jahren kann die Pflegeverordnung der Gemeinde Uetikon am See vom 26. Januar 2009 ersatzlos aufgehoben werden. 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung:

1. Die Pflegebeitragsverordnung wird ersatzlos per 1. Januar 2012 aufgehoben.


